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Stammheim - Baupublikation 

 

Bauherschaft:  Häberlin Architekten HTL/STV AG, Wigoltingerstrassse 14, 8555 Müllheim 

Bauvorhaben: Wohnüberbauung "Struppler", Projektänderungsgesuch Tiny Houses, 

Bahnhofstrasse, 8476 Unterstammheim, Grundstück Kat.-Nr. 133, 

Wohnzone mit Gewerbeerleichterung (WG2/28) 

 

 

 

Planauflage: 

Die Pläne liegen vom Datum der Ausschreibung an während 20 Tagen in der Gemeinde Stammheim, 

Gemeindehausplatz 2, 8476 Unterstammheim, zur Einsicht auf. 

 

Rechtsbehelfe: 

Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen seit der 

Ausschreibung bei der Baubehörde schriftlich zu stellen. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, 

hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab zustellung des Entscheides (§§ 314-316 PBG). 

 

 

Bauamt Stammheim, 21. November 2025 


